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Verordnung
über die Kennzeichnung der Herkunft von Waren 

vom 7. Mai 1970

Zur Sicherung eines einheitlichen Systems der Kenn
zeichnung der Herkunft von Waren sowie einer plan
mäßigen Leitung der schutzrechtspolitischen Arbeit auf 
dem Gebiet der Herkunftskennzeichnung in den volks
eigenen Kombinaten, den Betrieben, den Genossen
schaften und anderen Einrichtungen wird folgendes 
verordnet:

§ 1
(1) Zur Stärkung des Ansehens der Deutschen Demo

kratischen Republik, zur Erhöhung der Effektivität der 
Außenwirtschaftstätigkeit, zur Förderung der Entwick
lung ökonomischer Beziehungen zwischen den Waren
produzenten und zur bestmöglichen Befriedigung der 
Bedürfnisse der Werktätigen haben die volkseigenen 
Kombinate, die Betriebe, die Genossenschaften und an
deren Einrichtungen (nachfolgend Betriebe genannt) die 
Herkunft von Waren zu kennzeichnen sowie erforder
liche schutzrechtspolitische Maßnahmen zur Sicherung 
des Reproduktionsprozesses zu treffen. Die Kennzeich
nung der Herkunft von Waren erfolgt durch Verwen
dung des Namens des Betriebes, durch für sie eingetra
gene Warenzeichen, Verbandszeichen oder geogra
phische Herkunftsangaben der Deutschen Demokrati
schen Republik. Außerdem ist der Sitz des Betriebes 
anzugeben.

(2) Die Leiter der Betriebe sind für die Kennzeich
nung der in ihrem Bereich hergestellten Waren nach 
den Vorschriften dieser Verordnung verantwortlich.

(3) Die Leiter der Betriebe des Binnenhandels sind 
dafür verantwortlich, daß in ihrem Bereich nur Erzeug
nisse apgeboten werden, die nach den Vorschriften die
ser Verordnung gekennzeichnet sind.

§ 2
(1) Die gemäß § 1 des Warenzeichengesetzes vom

17. Februar 1954 (GBl. S. 216) festgelegte Pflicht der Be
triebe zur Kennzeichnung der Herkunft von Waren ist

bei Erzeugnissen, die für die Befriedigung des Bedarfs 
der Bevölkerung bestimmt sind und im Einzelhandel 
verkauft werden, durch Verwendung des Namens des 
Betriebes oder durch ein für den Hersteller eingetrage
nes Warenzeichen zu erfüllen.

(2) Wird zur Kennzeichnung gemäß Abs. 1 der Name 
des Betriebes verwendet, so ist zusätzlich der Sitz des 
Betriebes anzugeben. Soweit die Angabe des Sitz.es im 
Namen des Betriebes enthalten ist oder der Name des 
Betriebes ein eingetragenes Warenzeichen enthält oder 
bei dör Kennzeichnung eine auf den Ort des Sitzes des 
Betriebes hinweisende geographische Herkunftsangabe 
verwendet wird, kann die zusätzliche Angabe des Sitzes 
bei der Verwendung des Namens des Betriebes ent
fallen.

(3) Bei Spezialartikeln eines Handelsbetriebes kann 
zwischen dem Handelsbetrieb und dem Hersteller ver
einbart werden, daß die Waren nur mit Kennzeichen 
des Handelsbetriebes gemäß Abs. 1 versehen werden. 
In diesem Falle sind der Handelsbetrieb und der Her
steller gemeinsam für die Kennzeichnung der Waren 
nach den Vorschriften dieser Verordnung verantwort
lich.

§3

Wird bei der Kennzeichnung von Waren der Name 
eines Kombinates verwendet, so hat der Direktor des 
volkseigenen Kombinates zu sichern, daß die zum Kom
binat gehörenden Betriebe grundsätzlich die von ihnen 
hergestellten Erzeugnisse auch mit ihren Namen kenn
zeichnen. Der Name des Betriebes des volkseigenen 
Kombinates ist in diesem Fall als Zusatz zum Namen 
des volkseigenen Kombinates zu führen.

§4
Für den Export bestimmte Waren sind unter Beach

tung der außerhalb der Deutschen Demokratischen Re
publik bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu kenn
zeichnen. Die Kennzeichnung hat durch Verwendung 
von Warenzeichen oder von Verbandszeichen oder 
durch Verwendung von allgemein bekannten geographi
schen Herkunftsangaben der Deutschen Demokratischen


